
 

erhätungstrieb, der dem Eigenthümer wünfchenswerth erfcheinen liefs, den Sclaven

und Krieger fchnell zu heilen. ‘

Aus den Nachrichten bei Columella fchliefst Haefer, dafs diefe Valetudinarien zuerlt auf dem Lande

entfianden iind, da es den Auffehem des Landgutes oblag, für die Unterbringung erkrankter Sclaven in

das Valetudinarium zu forgen, die Räume der Anflalt in gutem Stande zu erhalten, namentlich fie lüften

und reinigen zu lafl'en, wenn keine Kranken vorhanden waren. Oft nahmen diefe Anflalten, die lich auch

in den Städten vorfinden. größere Abmefl'ungen an.

Die Gefchichte des Aesculap-Tempels auf der Tiber-Infel il't noch im Dunkel. Man hat hier, da das

Wal'fer von befanderer Güte war, auf Trinkcu.ren gefehlofl'en. Die verwundeten Krieger wurden bei den

Römern nach der Schlacht in den Häufern benachbarter Städte untergebracht. Später beitanden bei jeder

Legion Militär-Lazarethe, für welche im Lager ein beltimmter Platz, dem lautelten Theile des Lagers ent-

riickt, vorbehalten wurde; man bediente lich für diefelben im Felde vermuthlich der Zelte. Sie flanden

unter der Oberaufficht des Befehlshabers, dem der Lazareth—Auffeher (Optio valiludz'narz'z') untergeben war 9).

Bei den Juden wurden die Ausfätzigen abgefchieden.
Auf der Reife nach dem gelobten Lande litten fie am Ausfatz; fie follten die Krankheit von den

anlteckenden Wänden ihrer Zelte und Hütten bekommen haben; die Mauern mußten abgekratzt und, wenn

die Krankheit andauerte, das Haus niedergerifl'en und alle Materialien an einen unreinen Ort gebracht

werden. Die Priefter hatten das Recht, ihre Häufer zu unterfuchen”). Hofpitäler hatten fie nicht ").
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b) Hofpitäler bis zur Mitte des VIII. Jahrhundertes.

In der edlen Zeit der Ausbreitung des Chrillenthurns gab es keine Hofpitäler.
Das Hofpital der Chriftenheit wächst aus den »Xenodocheiem, den Herbergen im
Orient, hervor, welche in Folge des durch die Pilgerfahrten nach ]erul'alem gelteiger-

ten Fremdenverkehres zwifchen den chrifilichen Gemeinden als Unterkunftsgebäude

für die Fremden von der Gemeinde errichtet wurden. Das Xenodocheion Hand,

wie die ganze Leitung der chriftlichen Gemeinde, als folche unter dem Bifchof;

man nahm darin bald auch Kranke und Unglückliche auf; es wird die Zufluchts-

flätte der Fremden, der obdachlofen Kranken, der Altersfchwachen, der Wittwen

und Waifen.
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Vor dem Beilehen des Xenodocheions beruhte die Thätigkeit, welche man für die Hilfsbedürftigen

aller Art entwickelte, auf der Hauspflege, bei welcher der Bifchof, eben fo wie bei feinen übrigen, die

chriltliche Gemeinde betreffenden Functionen, von den Diakonen unterftützt wurde. Das Haus des Bifchofs

war der Mittelpunkt diefer Thätigkeit. Am Ende des III. Jahrhundertes bildete fich zur weiteren Unter—

flützung der Ora’o der Diakoniffen. Die Mittel zur Bethätigung aller diefer vom Chriftenthum gelehrten

Nächftenliebe wurden freiwillig aufgebracht. Sie fetzten lich aus den Oblationen, die in Naturalabgaben be-

(tanden, den im Opferftock gefammelten Geldern und den Collecten zufammen.

Das Gemeindevermögen galt als Gemeingut der Armen und Bedürftigen. Es erlangte durch

Schenkungen, Erbfchaften und Vermächtniffe vielfach beträchtliche Höhe. Da diefe vorzugsweife in

Landbefitz und Grundfiücken beflanden, fo darf man wohl annehmen, dafs die früheren Xenodocheien meift

in vorhandenen Gebäuden untergebracht wurden, wie auch noch in heutiger Zeit manche Wohlthätigkeits—

anfialten entflanden find. Ihre Zahl mehrte lich mit der Erftarkung und der Ausbreitung der Gemeinden, die

in Folge des Eintretens Co;g/lanlins der Großen für das Chriflenthum allenthalben lich zeigte. Als Kaifer

_‘7ulian der Abtrünnige (361—63) gegen die kirchliche Armenpflege eine Raatliche organifiren wollte,

mufs die Zahl diefer Anflalten und ihre Verbreitung eine beträchtliche gewefen fein. In einem Brief an

.-I;fariux, Erzpriefter von Galatien, weist er auf die Mittel hin, welche die chriftliche Religion anwendet,

um fich auszubreiten, und fagt: »Hierzu will ich, dafs wir in allen Städten Hofpitäler bauen, um in ihnen

die Fremden aufzunehmen und zu beköftigen, nicht nur die unferer Religion, fondern auch die der Anderen,

wenn fie arm fin(l«12). Hiernach muffte zu diefer Zeit auch die Zahl der Neubauten fchon eine beträcht—

liche gewefen fein.

Von dem berühmten Xenodocheion, welches der Bifchof Ba/ilz'm von Cäfarea dafelblt erbaute, das

vor 370 errichtet wurde und zu welchem eine grofse Hungersnoth (368) und die allgemeine Verbreitung des

Ausfatzes in Kleinafien die nächfte Veranlaffung gegeben zu haben fcheinerf, befitzen wir eine allgemeine

Befchreibung von Gregpr zum A’azz'anz, der ihn bei feinem Unternehmen auf das eifrigfle unter-

ftützt hatte.

Hug/cr”) theilt danach Folgendes mit: »Vor den Thoren von Cäfarea erhob froh, von Ba/le'm aus

dem Nichts hervorgerufen, eine neue, der Wohlthätigkeit und Krankenpflege geweihte Stadt. Wohl ein-

gerichtete I-Iäufer, um eine Kirche in ganzen Strafsen geordnet, enthielten die Lagerfiätten für Kranke

und Gebrechliche aller Art, welche der Pflege von Aerzten und Krankenwärtern anvertraut waren.«

Auch Werkftätten gab es dort, da der Bedarf der Anftalt von eigenen Handwerkern ange-

fertigt wurde.

("Ill/10771“) tlieilt ferner mit, dafs man neuerdings in Centralafien zwei derartige Gebäude gefunden

hat. „Das eine ift ein nach der Infchrift über dem Portal am 22. Juli 479 eingeweihtes Pandocheion

(Pilgerherberge) in dem Orte Deir Sem'an, wo ein Klofter des heil. Sinzean Stylz'icr‚ in welchem man

noch die Säule zeigte, auf der diefer Heilige lange Jahre zugebracht, viele Pilger anzog. Noch gröfser

ift ein Pandocheion in Turmanin. Es ill ein unmittelbar mit der Kirche verbundenes flattliches Gebäude,

auf drei Seiten mit einem Säuleneingang umgeben. In zwei Etagen enthält es je einen großen Saal,

offenbar zur Aufnahme von Pilgern.«

Die Anllalten führten fehr verfchiedene Namen. Man hatte: »Diakonien«, fpäter Zl/atriczllae'

genannt, wo die Diakone die Armen des Bezirkes verforgten; »Ptochotropheien«, Häufer für Arme;

»Brebotropheien- für ausgefetzte Kinder, »Gynätropheienar für Frauen und Töchter, »Gerontocomeien« für

alte Männer und Frauen, »Nofocomeiem für Kranke u. s. w. Aus diefen verfchiedenen Namen fpricht die

Abficht, die Gattungen der zu Verforgenden zu trennen; aber in Wirklichkeit nahmen diefe verfchiedenen

Anf’talten, wie vielfach berichtet wird, Jeden auf, der ihre Hilfe beanfpruchte. Sie unterfchieden [ich alfo

bald nicht wefentlich von den Xenodocheien, .

Die Pflege in den früheren Hofpitälern mag theils eine freiwillige gewefen fein —— reiche und

hoch fiehende Frauen widmeten fich ihr mehr oder weniger —, theils eine bezahlte. Die Diakoniffen

fcheinen nicht lange gewirkt zu haben. Die Parabolanen, die eine Art Corporation gebildet haben, welche

die Kranken auffuchte, in die Hofpitäler brachte und die, welche fiarben, beerdigte, wurden auch zur

Krankenpflege benutzt. Sie liefsen froh im V. Jahrhundert Uebergriffe zu Schulden kommen und fcheinen

bald eingegangen zu fein.
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In Rom entfianden die erften Anflalten um 400, wo die Fabia/a ein [Va/o-

conzz'um gründete, die auch mit Pammac/zus zu Oltia ein »Xenodochium« errichtete.
Aehnliche Anftalten werden dem Flarentz'us und Dexz'kratzs zugefchriebeu.

Die erfte Säeularifation 15) der Tempelgüter, deren Jahreseinkünfte dem allgemeinen Unterftützungs-

fonds, vorzugsweife verdienten Soldaten zufallen follten, erfolgte 407 unter den Kaifern Arcadins und

Honorz'm. Das Säcularifations—Edict von Honorim und Theodußm II. (415) verordnete, dafs die Liegen—

fchaften der Tempel und der Grundbefitz der heidnifchen Priefterfchaften mit den Krongütern vereinigt

werden follen. Ein Edict vom 19. März 412 ordnet die Zukunft der ausgefetzten Kinder in dem Sinne,

dafs dem Finder das Kind zufallen folle, wenn es nicht binnen zehn Tagen reclamirt werde. Vom

Unterbringen in einer Anftalt ift hier fo wenig die Rede, wie im betreffenden Canon der Synode

zu Vaifon.

Erft fpäter werden die aus dem Orient übertragenen Bezeichnungen »Xenodochiumar und »Nofo-

comium« im Abendland durch »Hofpitium« und nHofpitale« erfetzt“).

Die Anitalten beruhten zum Theile, fchon in frühefter Zeit, auf Stiftungen und waren durch

diefe auch in ihrem Unterhalt gefichert, oder wurden es, indem man mehrere zufammenlegte; fie Banden

eben fo, wie die von der Gemeinde oder Kirche geltifteten, unter der Leitung des Bifchofs. Die letzteren

waren abhängig von der Kirchencaffe, die bald auch andere Pflichten zu erfüllen hatte; die Errich-

tung von Kirchen und gefieigerte Pflichten der Geifilichkeit liefsen eine Trennung des Kirchengutes

entfiehen, die Papfl: Simplicz'u:”} (476—83) einführte und fchon als einen alten Brauch bezeichnete.

Danach fiel die Einnahme aus dem Gemeindevermögen zu gleichen Theilen dem Bifchof, den Klerikern,

den Armen und den Cultusbedürfniffen zu. Diefe Theilung ift nur im Abendlande und zunächft nur in

den Kirchen durchgeführt worden, welche unter dem Patriarchat von Rom ftanden. Unter Kaifer 7uflinian

(527——565) war das Pfarrfyftem fchon fo ausgebildet, dafs er Beitimmungen über die Dotation der Pfarr—

kirchen traf; doch behielt fich der Bifchof Verfügung über das Vermögen der Pfarreien vor.

In Gallien entwickelten fich die Verhältniffe anders, als in Rom. C/zladwzlg,

der zum Chriftenthum übertrat, machte den Verfuch, einen chrifllich—germanifchen
Staat zu bilden und auf den Synoden felbitändige Gefetze zu geben. Er präfidirte

der erften Synode zu Orleans (su) felbft und ernannte die Bifchöfe.
Gallien befand [ich in noch unentwickelten Verhältniffen; viele Landgemeinden erforderten Pfarreien,

die vom Bifchof nicht mehr geleitet werden konnten. Die Decentralifation innerhalb des bifchöflichen

Bezirkes führte zu Zwifchenperfonen, Infpectoren, da der Bifchof die Oberleitung behielt. Ueberfchrei—

tungen der Machtbefugniffe der Einzelnen griffen um fich; die Synode, welche zu Orleans 549 abgehalten

wurde, fah froh genöthigt, Ausfchlufs aus der Kirche anzudrohen gegen Jeden, der das, was der Kirche,

Klöftern, Xenodochien oder Armen gefchenkt wird, zurückhalte oder entfremde. Diefelbe Synode nimmt

das Xenodochium zu Lyon, das fpiitere und noch heute beflehende Hätel-Dz'eu, in ihren Schutz, indem

fie befehlofs 18): »VVas das Xenodochium anbelangt, welches König Childeéert und feine Gemahlin Ultro—

goI/w in Lyon gegründet haben, fo darf von delfen Gütern der Bifchof von Lyon nichts für lich oder

feine Kirche in Anfpruch nehmen. Ueberhaupt wird Jeder, weffen Standes er fei, wenn er die Rechte

oder Güter diefes Xenodochiums antaftet, als Mörder der Armen mit unwiderrufliehem Anathem belegt.«

Diefes Hofpital, auf deffen im XVIII. Jahrhundert erfolgten Umbau zurückgekommen werden wird, hatte

C/1!oa’roz'g’s Sohn Childfbert [. 542 am rechten Ufer des Rhöne erbaut.

Die Bifchöfe hatten Parzellen des Kirchenvermögens Landpriefiern gegen Zins überlaffen. Da das

Kirchenvermögen in ausgedehntem Landbefitz heftand, gelangten fie zu Reichthum; fo beftimmten bald

Synodal‘oefchlüffe, »dafs der Bifchof folche, einer Localparochie überwiefene Vermögenstheile nicht wieder

willkürlich zurückziehen dürfe. Sie wurden alfo thatfächlich Parochialgut. Auch wurde beftimmt, dafs

Schenkungen, die den einzelnen Kirchen gemacht wurden, nicht mehr, wie bisher zum Gefammtkirchen—

vermögen gezogen werden, fondem der befonderen Kirche belaffen werden follten; eben fo (ler Nachlafs

der an diefen angefiellten Prief‘ter. Natürlich wurde auch diefer Theil des Kirchengutes, wie das Kirchen-

gut überhaupt, zugleich als Armengut angefehen und bot dem Landpriefter, abgefehen von dem, was die

Parochien an Almofen ihm anvertrauten, Mittel, auch feinerfeits den Armen zu Hilfe zu kommem”). Die
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zweite Synode von Tours (567) beflimmt, »dafs jede Diöcefe ihre armen und dürftigen Einwohner mit

Nahrungsmitteln zu verforgen habe, damit fie nicht in anderen Diöcefen bettelnd umherziehen«, und auf

der dritten Synode von Lyon (583) nvird auch den Landprieltern aufgegeben, lich ihrer Armen anzu—

nehmen, und die Gläubigen ermahnt, den lehnten an die Kirche zu geben, was von fpäteren Synoden

unter Androhung der Excommunication befohlen wurde.:

Auf diefer Synode werden auch zuerft Beitimmungen über die Ausfätzigen im Abendland getroffen,

indem fie die Trennung der Leprofen und ihre Erhaltung zu Latten der Kirche forderte. Bezüglich der

Ausdehnung, die der Ausfatz [chen genommen hatte, weist Vin/mw 2°) aus einem Teftament des Diakonus

.»Idalgiffls zu Verdun (v. 636) nach, dafs dort nicht nur ein Xenodochium und ein Armenhaus, fondem

auch Ausfätzige zu Verdun, Metz , Maaftricht, und zwar in einem Sinne erwähnt werden, der auf eine

()rganifation der letzteren fchliefsen läfi't; :da die Leprofen Dörfer mit Land und Leuten in Befitz nehmen,

müß'en fie eine corporative Einrichtung, eine gefetzlich geregelte Form des Zufammenlebens hier [chen

gehabt haben«. In St. Gallen baute Othmar 720“) ein Hofpitalium für Auslätzige. Vorher und in vielen

Gegenden auch noch fpäter lebten die Auslätzigen in Feldhütten.

Das erfte Findelhaus in Deutfchland wird in der Biographie des SI. Coar erwähnt, der am Rhein

wirkte (T 575); 610 gründete 70hamzes‚ der Almofenfpendcr, Patriarch von Alexandrien, dafelbfi: fiehen

Gebäude zur Aufnahme armer Wöchnerinnen, und 787 errichtete der Archipresbyter Dat/mus ein Finde]-

haus in Mailand,

Hofpize entftanden allmählich für die Reifenden eines beitimmten Landes.

So gründete [na, König der Angelfachfen, in Rom ein Hofpiz für die Pilger

feiner Nation auf dem Gelände, auf welchem fpäter das berühmte San sz'rz'z‘a z'n

Saf/ia gebaut wurde. Zu diefer Zeit, wenn nicht friiher, müffen nach Hat/er“) die

Hofpize in den Alpen entfianden fein, die zur Zeit des Papfles Hadrz'an [. bereits

als bellehende Einrichtung erwähnt werden. Irländer gründeten in Frankreich und

Deutfchland folche für ihre reifenden Brüder.

Im VI. ]ahrhundert war in Spanien durch den Bifchof Mrz/mm, Schüler der

Neftorianer, die Armenpflege eingeführt, in Merida ein Hofpital erbaut worden, und

im VIII. Jahrhundert beginnen die Araber Hoi'pitäler zu bauen. »Der erfte, welcher

ein Hofpital und Krankenhaus anlegte, war el- Welz'a’ Ben Abdel-Melz'k (707), und er

war auch der erlte, welcher ein Fremdenhofpital baute; er [tellte im Hofpital Aerzte

an und beitritt ihre Ausgaben; er befahl, die Ausfätzigen einzufperren, damit fie

nicht auf die Straßen gingen, und forgte für ihre und der Blinden Bedürfniffe« 25).

Die Anfänge, welche in Gallien mit einer Parochial-Armenpflege gemacht

worden waren, gelangten nicht zur Reife. Die Hofpitäler kamen dafelbft unter Carl
Marfell und Pippz'n in Laienhände; fie wurden als Lehen verliehen, kamen in Befitz

des königlichen Fiscus oder in die Hände der Grafen. Nach Gregor dem Großen

verfielen unter den Päpften, die mehr weltliche Fürften geworden waren, Diakonien

und Xenodochien in Italien.

c) Klotterhofpitäler.

Schon die Regel des heiligen Bmea'z'ct, der 529 auf dem Monte Cafino bei Neapel

ein Mönchsklofter gründete, hatte die Pflege der Kinder, Kranken, Fremden und

Armen zur Pflicht der Mönche gemacht.
Dem Cellarius lag die Verforgung derfelben ob; für die Armen und Fremden war im Klofter eine

befondere Küche eingerichtet, damit die Brüder nicht durch die zu verfchiedenen Tagesltunden ankom-

menden Fremden beunruhigt' würden; der Prior hatte mit letzteren gemeinfchaftlich zu effen “).

2U) Siehe: V1chow, R. Zur Gefchichte des Ausfatzes und der Spitäler, befonders in Deutl'chland. Archiv für patho-

logifche Anatomie und Phyfiologie und für kliuil'che Mcdicin, Bd. XX (r861), S. 169 u. ff.

“) Siehe: RATZINGER, a. a. O., S. 212.

22) Siehe: HAESER, a. a. O., S, 19.

23) Siehe: \VÜSTENFELD, a. a. O., Bd. :, S. 29.

Siehe: UHLHORN, a. a. O., S. 353.


